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Stellungnahme Vorprüfungsbericht 

1 Vorprüfungsverfahren 

1.1 Zweck und Verlauf des kantonalen Vorprüfungsverfahren 

Die Gemeinden haben gemäss § 6 Absatz 2 Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) die Möglichkeit, ihre 

Planungen vor der Beschlussfassung den zuständigen kantonalen Ämtern zu einer Vorprüfung zu unter-

breiten. Im Rahmen der Vorprüfung wird abgeklärt, ob eine Planung rechtmässig ist, mit den übergeord-

neten kantonalen Planungen übereinstimmt und die kantonalen und regionalen Interessen berücksich-

tigt. Damit wird gewährleistet, dass die Planung genehmigungsfähig ist.  

Die Unterlagen zur Mutation des «endgültiger Bau- und Strassenlinienplan Ob dem Hügliacker» beste-

hend aus: 

→ Plan endgültigen Bau- und Strassenlinien «Ob dem Hügliacker», Mutation «Narzissenweg» 

→ Zugehöriger Planungsbericht  

 

wurden am 08.06.2022 zur Vorprüfung eingereicht. Die Ergebnisse des Kantons folgten mit Schreiben 

vom 16.06.2022. 
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2 Kantonale Stellungnahme 

Mit dem kantonalen Vorprüfungsbericht hat das Amt für Raumplanung die Gelegenheit genutzt, eine 

Stellungnahme zur vorliegenden Planung an den Gemeinderat einzureichen. Diese wird im Folgenden 

mit einer Stellungnahme beantwortet. Zwecks Übersichtlichkeit wurde der Eingabetext im vorliegenden 

Bericht auf die wesentlichen Inhalte gekürzt. Die Originaleingabe liegt dem Gemeinderat vor. 

2.1 Stellungnahme Amt für Raumplanung, Abteilung Ortsplanung 

Stellungnahme vom 16.06.2022 

1. Baulinienplan 

Zwingende  
Vorgabe 

Der Planungsbericht erläutert den Bedarf respektive den Hintergrund für die vor-
gesehene Mutation noch zu wenig. Soll der Narzissenweg in der Erschliessungspla-
nung bereinigt werden, sollte folglich auch der «Anschluss» am Leimgrubenweg an-
gepasst werden. Dies bitten wir Sie gerne zu prüfen. 

Stellungnahme Der Planungsbericht wird der Bedarf und der Hintergrund für die Mutation ge-
schärft. 

In diesem Verfahren wird der «endgültige Bau- und Strassenlinienplan Ob dem 
Hügliacker» (28.7.1970) angepasst. Das andere Ende des Narzissenwegs betrifft je-
doch eine Anpassung des «BSP Leimgrubenweg, Im Tschuppbaumacker - Im Kirsch-
garten» (11.01.1983). Dies wird zeitnah in einem eigenen Verfahren in Angriff ge-
nommen werden.  

  

Redaktionelle 
Korrektur 

Wir empfehlen, für den Mutationsplan einen Titel zu wählen (z. B. «Narzissen-
weg»). Zudem ist das betroffene Planwerk als «endgültiger Bau- und Strassenlini-
enplan Ob dem Hügliacker» zu bezeichnen und im Planungsbericht als Plangrund-
lage zu benennen. 

Stellungnahme Der zu mutierende Plan heisst «endgültiger Bau- und Strassenlinienplan Ob dem 
Hügliacker». Entsprechend wird dies im Planungsbericht angepasst.  

Der Mutationsplan wird Narzissenweg genannt. Dies wird ebenfalls angepasst. 

  

Redaktionelle 
Korrektur 

In der Legende handelt es sich bei den «Strassenbaulinien» um die eigentlichen 
«Strassenlinien». Wir bitten Sie um eine Bereinigung. 

Stellungnahme Die Legende wird entsprechend angepasst. 

 

2. Allgemeinde Bedingungen zur kantonalen Vorprüfung 

Hinweis Wir verweisen auf die «Allgemeinen Bedingungen zur kantonalen Vorprüfung»1. 
Diese sind Bestandteil der kantonalen Vorprüfung und im weiteren Planungsver-
fahren zu berücksichtigen. 

Stellungnahme Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 



Abteilung Ortsplanung 
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T 061 552 55 95 
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www.arp.bl.ch 

 

 

 
 
Liestal, 16. Juni 2022  
BUD/ARP/50560/e 
 
 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit E-Mail vom 8. Juni 2022 haben Sie uns die Unterlagen zum oben erwähnten Geschäft zur kan-
tonalen Vorprüfung eingereicht. Wir danken für die Möglichkeit der Stellungnahme. Nach Ab-
schluss der verwaltungsinternen Vernehmlassung und nach einer Rechtmässigkeitskontrolle kön-
nen wir Ihnen nun Folgendes mitteilen: 
 
1.  Bau- und Strassenlinienplan  
Der Planungsbericht erläutert den Bedarf respektive den Hintergrund für die vorgesehene Mutation 
noch zu wenig. Soll der Narzissenweg in der Erschliessungsplanung bereinigt werden, sollte folg-
lich auch der «Anschluss» am Leimgrubenweg angepasst werden. Dies bitten wir Sie gerne zu 
prüfen. 

 
 
Redaktionelle Korrektur: 
- Wir empfehlen, für den Mutationsplan einen Titel zu wählen (z. B. «Narzissenweg»). Zudem ist 

das betroffene Planwerk als «endgültiger Bau- und Strassenlinienplan Ob dem Hügliacker» zu 
bezeichnen und im Planungsbericht als Plangrundlage zu benennen. 

Bau- und Umweltschutzdirektion, Rheinstrasse 29, 4410 Liestal 

Gemeinderat Binningen 
Curt Goetz-Strasse 1 
4102 Binningen 

Gemeinde Binningen, Mutation «» zum endgültigen Bau- und Strassenlinienplan «Ob dem 

Hügliacker», Vorprüfung 
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- In der Legende handelt es sich bei den «Strassenbaulinien» um die eigentlichen «Strassenli-
nien». Wir bitten Sie um eine Bereinigung. 

 
 
2. Allgemeine Bedingungen zur kantonalen Vorprüfung 
Wir verweisen auf die «Allgemeinen Bedingungen zur kantonalen Vorprüfung»1. Diese sind Be-
standteil der kantonalen Vorprüfung und im weiteren Planungsverfahren zu berücksichtigen. 
 
 
Wir hoffen, dass Ihnen unsere Stellungnahme für die Weiterbearbeitung von Nutzen ist. Sollten 
sich noch Fragen ergeben, sind wir selbstverständlich gerne bereit, diese mit Ihnen zu bespre-
chen. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
 

 
 
Thomas Wehren 
 
 
Kopie per E-Mail: 
– Jermann Ingenieure + Geometer AG, Altenmatteweg 1, 4144 Arlesheim 
– Bauinspektorat 
 

                                                
1 www.arp.bl.ch > Ortsplanung > Vorprüfung > «Allgemeine Bedingungen zur Vorprüfung» 

https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bau-und-umweltschutzdirektion/raumplanung/ortsplanung/vorpruefung/downloads/allgemeine-bedingungen-vp.pdf

